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Satzung 

der 

The Social Chain AG 

I. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet The Social Chain AG. 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Berlin. 

(3)  Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Gegenstand 

 
(1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Verwalten und Veräußern von 
Beteiligungen an Unternehmen – ausschließlich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
und nicht als Dienstleistung für Dritte – im Sinne eines international agierenden 
Medienunternehmens mit dem Fokus auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von 
Social Media Brands, ferner die Unterstützung und Beratung der Beteiligungsunternehmen 
sowie die Erbringung von genehmigungsfreien Dienstleistungen gegenüber den 
Beteiligungsunternehmen und Dritten, insbesondere in den Bereichen IT, Marketing, 
Rechnungswesen und Finanzberichterstattung. 

(2) In diesem Zusammenhang ist die Gesellschaft berechtigt alle Geschäfte zu tätigen, die zur 
Erreichung des unter 1) genannten Gesellschaftszweckes dienlich sind und keiner 
behördlichen Erlaubnis bedürfen. Die Verfolgung des Unternehmensgegenstandes kann auch 
durch die Beteiligung an Tochterunternehmen erfolgen. 

§ 3 Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 11.448.484,00 (i. W.: EUR elf Millionen 
vierhundertachtundvierzigtausend vierhundertundvierundachtzig). Es ist eingeteilt in 
11.448.484 nennwertlose Stückaktien. 

(2) Die Aktien lauten auf den Namen. 
 
(2a) Die Gesellschaft kann anstelle von Einzelurkunden auch Urkunden über mehrere Aktien 
(Sammelaktien) ausgeben. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ist ausgeschlossen, 
soweit nicht eine Verbriefung nach den Regelungen einer Börse erforderlich ist, an der die 
Aktien zum Handel zugelassen sind. 

(3) Die Aktionäre haben der Gesellschaft zur Eintragung ins Aktienregister, soweit es sich um 
natürliche Personen handelt, ihren Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, soweit es sich 
um juristische Personen handelt, ihre Firma, ihre Geschäftsanschrift und ihren Sitz, sowie in 
jedem Fall die Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien und ihre elektronische Postadresse 



 

 

 

anzugeben, sofern sie eine haben. 

(4) Jeder Aktionär hat die Gesellschaft unverzüglich über die Änderung seiner Anschrift zu 
informieren. Mitteilungen werden von der Gesellschaft stets an die letzte vom Aktionär bekannt 
gegebene Anschrift gesendet. 

(5) Bei Kapitalerhöhungen kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abweichend von § 60 
AktG bestimmt werden. 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 
10. Mai 2025 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 612.821 neuen, auf 
den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen um 
insgesamt bis zu EUR 612.821,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). 

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugs-
recht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten oder einem oder mehreren nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 
53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unter-
nehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug an-
zubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen auszuschließen, 

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten, 

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- 
oder Optionsrechten, die von der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden 
oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es 
ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung von 
Wandlungspflichten zustünde, 

cc) zum Zweck der Einführung der Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen 
Wertpapierbörse und in diesem Zusammenhang auch zur Deckung einer den 
Emissionsbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption oder 

dd) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotier-
ten Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der gemäß oder in sinngemäßer 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes auf die gegen Bareinlagen 
unter Ausschluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
ausgegebenen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % 
des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 
Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, (i) 
welche zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer 
Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden, und (ii) welche während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2020/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener 
Aktien gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden.  
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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

(7) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 76.000,00 durch Ausgabe von bis zu 
76.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. August 2017 gemäß dem Beschluss zu 
Tagesordnungspunkt 9 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des Lumaland 
Aktienoptionsplans 2017 begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine 
eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 
 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. August 2017 gemäß dem 
Beschluss zu Tagesordnungspunkt 9, geändert durch den Beschluss der Hauptversammlung 
vom 28. August 2018 unter Tagesordnungspunkt 7, gewährt werden. 

(8) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 4.075.887,00 durch Ausgabe von bis 
zu 4.075.887 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an Inhaber von 
Wandlungs- oder Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
11. Mai 2020 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2 durch die Gesellschaft oder 
durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt 
ist, gewährt werden. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Beschlusses jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit die Inhaber der Wandlungs- oder Optionsrechte 
von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus 
solchen Schuldverschreibungen erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des 
Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil; abweichend hiervon kann der 
Vorstand, sofern rechtlich zulässig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen, dass die 
neuen Aktien vom Beginn des Geschäftsjahrs an, für das im Zeitpunkt der Ausübung von 
Wandlungs- oder Optionsrechten, der Erfüllung von Wandlungspflichten noch kein Beschluss 
der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am 
Gewinn teilnehmen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 3 Absatz (8) der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im 
Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandlungs- oder Optionsrechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den 
Fall der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte. 

(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 242.000 durch Ausgabe von bis 
zu 242.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19. August 2019 gemäß dem 
Beschluss zu Tagesordnungspunkt 11 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des Lumaland 
Aktienoptionsplans 2019 begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine 
eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 



 

 

 

(10)  Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 700.971,00 durch Ausgabe von 
bis zu 700.971 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). 
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Bezugsrechten, die 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11. Mai 2020 gemäß dem Beschluss 
zu Tagesordnungspunkt 3 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 
durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des Social Chain 
Aktienoptionsplans 2020 begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien der 
Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte keine 
eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn 
des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe noch kein 
Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 3 Abs. 10 der Satzung entsprechend der 
jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zu-
sammenhang stehenden Änderungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung be-
treffen. Entsprechendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe 
von Bezugsrechten nach Ablauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der 
Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von 
Bezugsrechten; in diesem Fall ist der Aufsichtsrat auch zur vollständigen Streichung von § 3 
Abs. 10 der Satzung berechtigt. 

(11)  Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis 
zum 10. Dezember 2025 durch ein oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 4.805.010 
neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlagen 
um insgesamt bis zu EUR 4.805.100,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/II). 

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
auf die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren 
Kreditinstituten oder einem oder mehreren nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 
1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der 
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. 
mittelbares Bezugsrecht).  

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen auszuschließen, 

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten, 

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- oder 
Optionsrechten, die von der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die Gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde, 

cc) zum Zweck der Einführung der Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen 
Wertpapierbörse und in diesem Zusammenhang auch zur Deckung einer den 
Emissionsbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption oder 

dd) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten 
Aktien nicht wesentlich unterschreitet und der gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des § 
186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes auf die gegen Bareinlagen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegebenen Aktien entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und 
zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser 
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Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, (i) welche zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder 
Optionsrechten ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die 
Schuldverschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung 
von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegeben werden, und (ii) welche während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2020/II 
aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß §§ 71 Absatz 1 Nr. 8 
Satz 5, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

 

§ 4 Zusammensetzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch bei einem Grundkapital der 
Gesellschaft von mehr als EUR 3.000.000,00 kann der Vorstand aus einer Person bestehen. 
Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und bestimmt ihre Zahl. Die Bestellung von 
stellvertretenden Vorstandsmitgliedern ist zulässig. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben und zu 
veräußern. 

(3) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vor-
stands und weitere Mitglieder des Vorstands zu stellvertretenden Vorsitzenden oder stellver-
tretenden Sprechern ernennen. Eine Benennung eines Sprechers oder Vorsitzenden oder 
stellvertretenden Vorsitzenden ist nicht notwendig. 

(4) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Beschluss als nicht gefasst. 

(5) Der Vorstand bestimmt seine Geschäftsordnung durch einstimmigen Beschluss seiner 
Mitglieder selbst. 

§ 5 Vertretung der Gesellschaft 

(1) Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind 
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann einzelnen Vor-
standsmitgliedern die Befugnis zur Einzelvertretung erteilt werden. 

(2) Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen 
Vorstandsmitgliedern gleich. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands sind von den Beschränkungen des § 181, 2. Alternative BGB 
befreit. 

II. Aufsichtsrat 

§ 6 Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. 



 

 

 

(2) Die Wahl erfolgt längstens für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei 
wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist 
möglich. 

(3) Für jedes ordentliche Aufsichtsratsmitglied kann ein Ersatzmitglied gewählt werden. Das 
Ersatzmitglied tritt für die Dauer der restlichen Amtszeit des ausscheidenden ordentlichen 
Mitgliedes an dessen Stelle. 

(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an die 
Gesellschaft, vertreten durch den Vorstand, niederlegen. 

(5) Mitglieder des Aufsichtsrats, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, können vor 
Ablauf ihrer Amtszeit von der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen abberufen werden. 

§ 7 Vorsitz 

Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die Hauptversammlung, die ihn gewählt hat, für die 
Dauer seiner Amtszeit aus seiner Mitte den Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Scheidet der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf der Amtszeit aus, wird unverzüglich ein 
Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche Amtszeit gewählt. 

§ 8 Einberufung und Beschlüsse 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden, im Fall seiner Verhinderung 
von einem Stellvertreter, unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen einberufen. 
Diese Frist kann in dringenden Fällen abgekürzt werden. Die Einberufung kann schriftlich, 
fernmündlich, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z. B. 
per E-Mail) erfolgen, soweit diese geeignet sind, den Nachweis des Zugangs zu erbringen. Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat. 

(2) Schriftliche, fernmündliche, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel (z. B. per E-Mail) durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen 
oder die Teilnahme einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats an Sitzungen und 
Beschlussfassungen unter Ausnutzung gebräuchlicher Kommunikationsmittel sind zulässig, es 
sei denn der Aufsichtsratsvorsitzende ordnet im Einzelfall etwas anderes an. 

(3) Den Vorsitz in der Aufsichtsratssitzung führt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, mindestens jedoch 
drei Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen 
und sich unter ihnen der Vorsitzende oder sein Stellvertreter befindet. 

(5) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Art 
der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

(6) Über die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden, im Fall seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter, zu unterzeichnen ist. Dies 
gilt entsprechend für schriftlich, fernmündlich, per Telefax oder mit Hilfe sonstiger 
gebräuchlicher Kommunikationsmittel (z. B. per E-Mail oder Videokonferenz) gefasste 
Beschlüsse. 
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(7) Willenserklärung des Aufsichtsrats sind im Namen des Aufsichtsrats von dem 
Vorsitzenden, im Falle der Verhinderung von seinem Stellvertreter abzugeben. 

§ 9 Aufgaben und Ermächtigung des Aufsichtsrates 

(1) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes der Gesellschaft zu 
überwachen. Der Aufsichtsrat kann sich selbst eine Geschäftsordnung geben. 

(2) Der Aufsichtsrat hat einen Katalog von Entscheidungen oder Maßnahmen des Vorstands 
zu beschließen, bei denen der Vorstand der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 

(3) Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat 
ermächtigt. 

§ 10 Vergütung 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine 
angemessene Vergütung, die von der Hauptversammlung durch Beschluss festzusetzen ist. 
Die Gesellschaft erstattet jedem Aufsichtsratsmitglied die auf seine Vergütung entfallende 
Umsatzsteuer. 

(2) Über eine Vergütung für den ersten Aufsichtsrat kann erst nach Beendigung von dessen 
Amtszeit beschlossen werden (§ 113 Absatz (2) AktG). 

III. Die Hauptversammlung 

§ 11 Ort der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet am Sitz der Gesellschaft oder in deren näherer 
Umgebung oder am Sitz einer deutschen Börse statt. 

§ 12 Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. 

(2) Die Einberufung muss, soweit nicht gesetzlich eine kürzere Frist zulässig ist, mindestens 
30 Tage vor dem Ablauf der in § 13 bestimmten Anmeldefrist unter Mitteilung der 
Tagesordnung im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden, dabei sind der 
Tag der Bekanntmachung und der Tag des Ablaufs der Anmeldefrist nicht mitzurechnen. 

(3) Soweit alle Aktionäre dem Vorstand namentlich bekannt sind, kann die Einberufung unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form mit der unter Absatz 
(2) genannten Frist per eingeschriebenem Brief erfolgen, wobei anstelle des Tages der 
Bekanntmachung der Tag der Absendung tritt. 

(4) Sind dem Vorstand die E-Mail- oder Faxadressen aller Aktionäre bekannt, kann die Ein-
berufung unter Bekanntgabe der Tagesordnung in der gesetzlich vorgeschriebenen Form mit 
der im Absatz (2) genannten Frist auch per E-Mail oder Fax erfolgen. 

(5) Beschlüsse sind ohne förmliche Einberufung zu fassen, wenn alle Aktionäre erschienen 
oder vertreten sind und kein Aktionär einer Beschlussfassung widerspricht. 



 

 

 

(6) Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor der Hauptversammlung Auskünfte 
auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen. Die Auskünfte müssen dort gegebenenfalls 
mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung und bis zum Ende der Haupt-
versammlung verfügbar und in der Hauptversammlung durchgängig zuganglich sein. 

§ 13 Voraussetzungen für die Teilnahme 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur 
Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind und sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft 
angemeldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen. 

(2) Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne 
Anwesenheit an deren Ort und ohne Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne 
ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können. Der 
Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des Verfahrens, die er mit der Einberufung 
der Hauptversammlung bekannt macht. 

§ 14 Stimmrecht 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht kann 
durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Vollmacht bedarf, soweit das Gesetz nichts 
anderes bestimmt, der Textform (§126b BGB).; der Nachweis der Vollmacht kann der Ge-
sellschaft auch auf einem vom Vorstand näher zu bestimmenden Weg der elektronischen 
Kommunikation übermittelt werden. Die Einzelheiten sind mit der Einberufung der Hauptver-
sammlung bekannt zu machen. 

(2) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptver-
sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation abgeben 
dürfen (Briefwahl). Der Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des Verfahrens, die 
mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt zu machen sind. Der Vorstand kann 
ferner vorsehen die teilweise oder vollständige Übertragung der Hauptversammlung in Bild und 
Ton zuzulassen. Er macht dies mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt. 

§ 15 Vorsitz in der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im Falle 
seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Wenn sowohl der Vorsitzende des Aufsichtsrates als 
auch sein Stellvertreter verhindert sind, wird der Versammlungsleiter durch die Hauptver-
sammlung gewählt. 

(2) Der Vorsitzende bestimmt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Ablauf der 
Hauptversammlung, insbesondere die Form und die Reihenfolge der Abstimmung, 

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 
angemessen beschränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung 
oder während ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen 
Hauptversammlungsverlauf, für den einzelnen Tagesordnungspunkt oder für den einzelnen 
Redner zu setzen. 
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§ 16 Beschlussfassung 

Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften des 
Aktiengesetzes etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Mehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist, die einfache Mehrheit des vertretenen Kapitals. 

§ 17 Ordentliche Hauptversammlung 

In den ersten acht Monaten eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Hauptver-
sammlung statt, die insbesondere zu beschließen hat über: 

- die Feststellung des Jahresabschlusses in den vom Gesetz vorgesehenen Fallen, 
- die Verwendung des Bilanzgewinns, 
- die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates, 
- die Wahl des Abschlussprüfers in den vom Gesetz vorgesehen Fallen. 

IV. Jahresabschluss und Gewinnverwendunq 

§ 18 Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss sowie den 
Lagebericht für das vorangegangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem u. U. vom 
Aufsichtsrat zur Prüfung beauftragten Abschlussprüfer vorzulegen. Nach Eingang des 
Prüfungsberichts sind der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Prüfungsbericht und der 
Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang des Prüfungsberichtes den 
Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag über die Verwendung des 
Bilanzgewinnes zu prüfen. Der Bericht des Aufsichtsrats wird dem Vorstand zugeleitet. 

(3) Die Hauptversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinnes 
weitere Beträge in die Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. Sie kann auch 
eine andere Gewinnverwendung beschließen. 

(4) Der Vorstand wird ermächtigt, mit vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrats nach Ablauf 
des Geschäftsjahres einen Abschlag auf den voraussichtlichen, ausschüttungsfähigen 
Bilanzgewinn zu zahlen. 

(5) Ein Abschlag darf nur gezahlt werden, wenn ein vorläufiger Abschluss einen 
Jahresüberschuss ergibt. Als Abschlag darf höchstens die Hälfte des Betrags gezahlt werden, 
der von dem Jahresüberschuss nach Abzug der Beträge verbleibt, die nach Gesetz oder 
Satzung in Gewinnrücklagen einzustellen sind. Außerdem darf der Abschlag nicht die Hälfte 
des vorjährigen Bilanzgewinns übersteigen. 

V. Schlussbestimmungen 

§ 19 Veröffentlichungen, Gründungsaufwand 

(1) Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger. 



 

 

 

(2) Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Gründung verbundenen Kosten insbesondere Gerichts- 
und Notarkosten sowie die Kosten der Veröffentlichung bis zu einem Höchstbetrag von 
€ 2.500,00. 
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Ich bescheinige hiermit gemäß § 181 AktG, dass die geänderten Bestimmungen der 
Satzung mit den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 11.12.2020 (meine UR-Nr. 
1007/2020 H) betreffend die Änderung der Satzung übereinstimmen und dass die 
unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt beim Handelsregister eingereichten 
vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 

 

Berlin, den 28. Januar 2021 

gez. Hasselbrink     L.S. 

Prof. Dr. Hasselbrink 
Notar  

 




